
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/4/2 Bkd6/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1959

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Die Eintreibung einer Forderung, von der ein Rechtsanwalt weiß, daß sie nicht zu Recht besteht und auf einem

nichtigen Akt beruht, stellt an sich eine Berufspflichtenverletzung dar.
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